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Bergstraße 30, 5121 Ostermiething 
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Ausgabe 1/2024 
 

Ostermiething, am 27. Februar 2024 
 

 

      1.     Defibrillator – Standort Ostermiething 

 

Jede Sekunde zählt! 
 

Zu einem lebensbedrohlichen Notfall 

kann es überall kommen.  

Daher ist es wichtig, im Ernstfall schnell 

das nächste einsatzbereite Gerät zu 

finden. 
 

 

 
 

 

 

Defibrillator – Standort 

Ostermiething 

 

Eingangsbereich der  

Raiffeisenbank Ostermiething 

Weilhartstraße 50 

5121 Ostermiething 

 

http://www.ostermiething.at/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostermiething, am 19. 02. 2024 

GZ: 011-5/2024-Ru  

Stellenausschreibung  
 

Beim Marktgemeindeamt Ostermiething wird aufgrund des Gemeindevorstandsbeschlusses vom 

19. 02. 2024 eine Arbeitsstelle für eine ausgebildete Kindergartenpädagogin (m/w/d) im Gemeinde-

Kindergarten ausgeschrieben. 

 

Dienstbeginn:    September 2024 
 

Beschäftigungsausmaß:  vollbeschäftigt, 40 Std./Woche 

 

Aufgabenbeschreibung: 
 

Verwendung im Gemeindekindergarten als gruppenführende Kindergartenpädagogin (m/w/d)  
 

Allgemeine Voraussetzungen: 
 

• Als fachliche Voraussetzung ist gemäß §§ 4 bis 6 Oö. Kinderbildungs- und -betreuungs-
Dienstgesetz die erfolgreiche Ablegung der Reife- und Diplomprüfung für Kindergärten oder der 
Diplomprüfung im Rahmen eines Kollegs erforderlich. 

 

• Weiters ist gemäß § 3 Oö. Landes-Vertragsbedienstetengesetz grundsätzlich die österreichische 
Staatsbürgerschaft Anstellungserfordernis; diese Voraussetzung wird auch durch die 
Staatsangehörigkeit eines Staates erfüllt, dessen Angehörigen Österreich auf Grund von 
Staatsverträgen im Rahmen der europäischen Integration dieselben Rechte für den Berufszugang 
zu gewähren hat, wie Inländern.  

 

Besondere Voraussetzungen: 

• Team- und Kooperationsfähigkeit 

• Flexibilität und Belastbarkeit 

• Hohe soziale und psychologische Kompetenz; Konfliktfähigkeit 

• Kreativität und Organisationstalent 

• Grundlegende EDV-Kenntnisse (vor allem MS-Office) 

• Interkulturelle Kompetenz wäre von Vorteil 

• Bereitschaft zur Weiterbildung (gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungsmaßnahmen) 

• Bereitschaft zur Mitarbeit in anderen Gruppen 

• Möglichkeiten zur flexiblen Diensteinteilung und schnell erreichbar 
 

      2.     Marktgemeinde Ostermiething – Stellenausschreibung 
               für eine ausgebildete Kindergartenpädagogin (m/w/d) im Gemeindekindergarten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Neben dem Kinderdienst in der Kindergartengruppe wird eine Mithilfe bei 
      den Großreinigungen (Weihnachten, Ostern u. große Ferien) erwartet 

• Bereitschaft zu Mehrleistungen im Falle von unfalls- oder krankheitsbedingten 
      Ausfällen beim übrigen Kindergartenpersonal. 

• Männliche Bewerber müssen grundsätzlich den Präsenz- oder Zivildienst bereits 
abgeleistet haben. 
 

 

Art des Auswahlverfahrens: 

• Das Auswahlverfahren erfolgt nach den Bestimmungen des § 11 Oö. Gemeinde-Dienstrechts- 
und Gehaltsgesetz 2002  

• Allfällige Kosten (Fahrtspesen etc.) im Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren werden nicht 
ersetzt. 

 

Dienstposten: 

Vertragsbedienstetenstelle nach Gehaltsschema KBP 

 

Bewerbungen können bis 

Freitag, 5. April 2024, 12.00 Uhr, 

 

beim Marktgemeindeamt Ostermiething eingebracht werden (Eingangsstempel);  
 

Für die Bewerbung wollen die beim Marktgemeindeamt aufliegenden Bewerbungsbögen verwendet 

und folgende Unterlagen in Kopie beigeschlossen werden: 

 
 

a/ Geburtsurkunde 

b/ allenfalls Heiratsurkunde 

c/ Staatsbürgerschaftsnachweis  

d/ handgeschriebener Lebenslauf auf dem Bewerbungsbogen 

e/ Dienstzeiten seit Vollendung des 14. Lebensjahres 

f/  Zeugnisse über abgeschlossene Schul- und Berufsausbildung, Führerscheine sowie    

    sonstige Fähigkeiten 

g/ Geburtsurkunden eventuell vorhandener, minderjähriger Kinder 

h/ 1 Passbild 
 

Für nähere telefonische Auskünfte steht Ihnen AL Manfred Russinger, Tel. 0 62 78 / 62 55 - 14, 

gerne zur Verfügung. 
 

Diese Stellenausschreibung finden Sie auch im Internet unter http://www.ostermiething.at. 
 

Im Sinne des Oö. G-GBG sprechen wir mit dieser Ausschreibung sowohl interessierte Damen als 

auch Herren an! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Bürgermeister: 

 

Gerhard Holzner 

 

 

Angeschlagen am:  20. 02. 2024 

http://www.ostermiething.at/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.     Mittelschule Ostermiething – Stellenausschreibung   

Die Oberösterreichische Bildungsdirektion sucht: 
 

Schulsekretariatskraft (m/w/d) 
 

Stellenbeschreibung: 
 

20 Stunden Teilzeit / unbefristet 
Dienstbeginn: sofort 
Dienstort: MS + VS Ostermiething + VS Haigermoos  
 
Die Anstellung erfolgt über die Education Group Services GmbH, ein Tochterunternehmen der Education 
Group GmbH mit Sitz in Linz im Rahmen einer Arbeitskräfteüberlassung. 
 

Ihre Aufgaben: 
 

• Koordination zwischen Schulleitung, Lehr- und Verwaltungspersonal sowie der Gemeinde/Land, 
Bildungsdirektion und außerschulischen Organisationen 

• Verwaltungsangelegenheiten Schüler:Innen, Lehrpersonal, sonstiges Personal 

• Unterstützung bei Verrechnungsangelegenheiten in Kooperation mit dem Schulerhalter 

• Terminplanung und Datenpflege 

• Inventar- und Materialverwaltung 

• Einholung von Offerten; Unterstützungsarbeiten bei der Rekrutierung von Lehrpersonal ("Get your teacher") 

• Schriftverkehr, selbstständig oder nach Anordnung des Schulleiters/der Schulleiterin 
(zB Bestellungen und Anschaffungen im übertragenen Bereich, bei allgemeinen Personalangelegenheiten, im 
Zusammenhang mit der Schulraumüberlassung bzw. Sponsoring, Planerstellung zB Raumplanung) 

• Ausfertigen verschiedener Schriftstücke und Listen 

• Erstellen von schuleigenen Formularen 

• Ausstellung von Zeugnissen und Duplikaten 

• Herstellen von Vervielfältigungen 

• Schulbesuchsnachweisbestätigungen für Ämter und Behörden, Schulbesuchsbestätigung für 
Schulausweise und Freifahrtausweise, Beglaubigung von Dokumentkopien, Korrespondenz mit Firmen 

 

Anforderungen: 
 

• HAK/HASCH, Kaufmännische Lehre, Lehre Verwaltungsassistenz oder gleichwertige Ausbildung bzw. 
entsprechende einschlägige Berufserfahrung 

• Organisationstalent und Managementfähigkeit 

• Gute Kommunikationsfähigkeit 

• Teamfähigkeit, Belastbarkeit 

• Grundlegende Kenntnisse der einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Erlässe 

• Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, Schulverwaltungsprogramme etc.) 

 
 

Angaben des Unternehmens gemäß Gleichbehandlungsgesetz 
 

Das Mindestentgelt für die Stelle als Schulsekretariatskraft (m/w/d) beträgt 2.443,20 EUR brutto pro Monat 
auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. 
 
 

Bitte übermitteln Sie die Bewerbungsunterlagen unter Angabe des Arbeitsortes an die 
Bildungsdirektion OÖ, Projektleitung "Administrative Assistenz für Pflichtschulen" 
(Michaela.Pointecker@bildung-ooe.gv.at).  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4.     Informationen für Hundehalter/innen 

Leinen- und/oder Maulkorbpflicht sowie Beaufsichtigung des Hundes 

 

Im Ortsgebiet besteht Leinen- oder Maulkorbpflicht.  

Bei Bedarf, jedenfalls aber in öffentlichen Verkehrsmitteln,  

in Schulen, Kindergärten, Horten und sonstigen  

Kinderbetreuungseinrichtungen, auf gekennzeichneten  

Kinderspielplätzen sowie bei größeren  

Menschenansammlungen, wie z.B. in Einkaufszentren,  

Freizeit- und Vergnügungsparks, Gaststätten, Badeanlagen  

während der Badesaison und bei Veranstaltungen  

besteht Leinen- und Maulkorbpflicht. 
 

Überall wo Leinen- bzw. Leinen- und Maulkorbpflicht besteht, darf die Leine nicht länger als 1,5 m 

sein (Führen an der "kurzen Leine"), damit der Hund entsprechend unter Kontrolle gehalten werden 

kann. Die Leine muss auch dem Körpergewicht und der Körpergröße des Hundes entsprechend fest 

sein! 
 

Der Hundehalter ist für das Verhalten seines Hundes immer und überall 

verantwortlich. 
 

Er hat seinen Hund so zu beaufsichtigen, zu verwahren oder zu führen, dass Menschen und Tiere 

durch ihn nicht gefährdet werden, oder Menschen und Tiere nicht über ein zumutbares Maß hinaus 

belästigt werden, oder er an öffentlichen Orten oder auf fremden Grundstücken nicht unbeaufsichtigt 

herumlaufen kann. 
 

Auffällige Hunde müssen an öffentlichen Orten im Ortsgebiet, ausgenommen in eingezäunten 

Freilaufflächen, an der Leine und mit Maulkorb geführt werden; in nicht eingezäunten Freilaufflächen 

gilt Maulkorbpflicht. 
 

Nach dem Oö. Hundehaltegesetz 2002 gilt im Wald zwar grundsätzlich keine Leinenpflicht. Jedoch ist 

jeder Hund so zu beaufsichtigen, zu verwahren oder zu führen, dass weder Menschen noch Tiere 

durch den Hund gefährdet werden. Die Hundehalterin / der Hundehalter ist zu jeder Zeit und überall 

für das Verhalten des Hundes verantwortlich. Das Führen an der Leine wird empfohlen, da bei 

Hunden der Spieltrieb durch aufgeschrecktes Wild (Rehe, Hasen, Vögel, etc.) leicht geweckt werden 

kann. 
 

Zu beachten sind im Wald auch das Forstrecht und Jagdrecht. Abseits von öffentlichen Wegen und 

Straßen ist daher immer vorab ein Einvernehmen mit dem Grundbesitzer herzustellen, ob der Hund 

im Wald mitgenommen werden darf. Auch empfehlen wir eindringlich den Hundekot zu entfernen. 
 

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.land-oberoesterreich.gv.at/95653.htm! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5.     Land OÖ – Heizkostenzuschuss 2024 

      6.     LEADER Oberinnviertel-Mattigtal – Fotowettbewerb 2024 

Heizkostenzuschuss 2024 
 

Gewährung eines Heizkostenzuschusses für die Heizperiode 2023/2024 in Höhe von jeweils 200 Euro 

pro Haushalt, wenn das Haushaltseinkommen unter den festgesetzten Einkommensgrenzen für die 

soziale Bedürftigkeit liegt. 

 

Die Gewährung des Zuschusses ist von der Höhe des Einkommens abhängig. 

Der Zuschuss wird an jene Personen ausbezahlt, deren Jahresbruttoeinkommen aus dem Jahr 2022 

je Haushalt summiert, nachfolgende Werte nicht überschreitet: 

• Einpersonenhaushalte:  Jahresbruttoeinkommen bis 17.700,00 Euro 

• Mehrpersonenhaushalte:  Jahresbruttoeinkommen bis 25.000,00 Euro 
 

 

Der Zuschuss kann von 1. Februar 2024 bis 31. März 2024 ausschließlich online beantragt werden. 

Spätere Antragstellungen können nicht mehr berücksichtigt werden. 

Unter diesem Link finden Sie weitere Informationen und den Zugang zur Online-Antragstellung: 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/526923.htm  

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/526923.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      7.     Infoabend – Naturvielfalt rund um Haus und Hof   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      8.     L(i)ebenswertes Ostermiething – Kabarettistische Lesung   


